
Viertens: § 63 enthält eine im Vergleich zur Musterbauord
nung der Bundesrepublik Deutschland bereits modifizierte und 
reduzierte Liste mit genehmigungsfreien Vorhaben. Entspre
chend dem fachlichen und organisatorischen Niveau unseres 
Bauwesens schlägt der Ausschuß darüber hinausgehend vor, in 
§ 15 die Worte „und Brücken bis 5 m Lichtweite“ und den ge
samten Punkt 22 zu streichen. Das bedeutet, daß die nachfol
genden Punkte 23 bis 35 zu den Punkten 22 bis 34 werden. Erst 
eine qualifizierte Entwicklung aller am Bau Beteiligten wird die 
Rücknahme dieser Listenbeschränkung in Zukunft wieder zu
lassen.

Fünftens: Im Abs. 1. des § 72 werden zur Verdeutlichung des 
Zeitraumes, der für das Erlöschen von bereits erteilten Bau- 
bzw. Teilbaugenehmigungen gilt, die Worte „länger als“ einge
fügt, so daß eine eindeutige Fassung entsteht, die Ihnen vor
liegt. Auf diese Weise kann Spekulationen mit Grund und Bo
den vorgebeugt werden.

Der Ausschuß für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswirt
schaft empfiehlt einstimmig die Annahmen dieses Gesetzes. - 
Danke sehr.

(Beifall bei CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke sehr. Auch hier liegen keine Wortmeldungen vor. Wir 
kommen damit zur Abstimmung über diesen Gesetzentwurf, 
verzeichnet auf Drucksache Nr.136 a. Wer diesem Gesetzent
wurf zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzeichen.

__/- Danke schön. Die Gegenprobe? - Ohne Gegenstimmen.
Stimmenthaltungen? - Das gleiche Bild wie vorhin. Bei einigen 
Stimmenthaltungen ohne Gegenstimme ist dieser Gesetzent
wurf so angenommen.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17:
Beschlußempfehlung des Ausschusses für Jugend und 
Sport
Gesetz zur Errichtung der Strukturen eines neuen Kin
der- und Jugendhilferechts (Jugendhilfeorganisations
gesetz)
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 128 a)

Ich bitte die Vorsitzende des Ausschusses für Jugend und 
Sport, Abgeordnete Dr. Ruth Fuchs, das Wort zur Begründung 
zu nehmen. Bitte schön.

Frau Dr. Fuchs, Berichterstatter des Ausschusses für Ju
gend und Sport:

Herr Präsident! Werte noch anwesende Abgeordnete!

(Vereinzelt Beifall und Oh-Rufe)

Ja, eigentlich habe ich wirklich hier in einer umfassenden Be- 
'gründung die Erklärung des Ausschusses für dieses Gesetz be

gründet dargelegt, bloß ich glaube, es wird jeder mir zustim
men, daß kaum noch ein Abgeordneter zu der Zeit in der Lage 
ist, zu verarbeiten, warum und weshalb diese und jene Zuarbeit 
dessen oder dieses Ausschusses nicht eingearbeitet werden 
konnte bzw. doch eingearbeitet werden konnte.

Da am Ende im Interesse der Probleme, die im Moment auf 
diesem Gebiet in der Kinder- und Jugenhilfe existieren, hier in 
Absprache mit anderen Ausschüssen und dem Ministerium für 
uns alle akzeptable Kompromisse gefunden werden konnten, 
mache ich es wirklich ganz kurz und sage, daß der Ausschuß im 
Grunde genommen - jetzt muß ich die letzte Seite suchen, ge
statten Sie mir das bitte auf Grund des dringenden Hand
lungsbedarfes mehrheitlich vorschlägt, das Gesetz zur Errich
tung der Strukturen eines neuen Kinder- und Jugendhilfe
rechts mit dem 29. Juli 1990 in Kraft zu setzen.

Ich bitte jetzt die Abgeordneten, die noch da sind, zuzustim
men oder dagegen zu stimmen.

(Beifall vorwiegend bei CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Ich bedanke mich für die besonders kurze und prägnante 
Einbringung dieses Beschlußentwurfes. Eigentlich liegen keine

Wortmeldungen vor. Aber mir liegt ein Änderungsantrag vor, 
und Sie wollen den wahrscheinlich einbringen. Bitte schön.

Frau Barbe (SPD):

Ja, danke schön. Es geht noch um den Änderungsantrag. Wir 
haben das gemacht, was hier stundenweise im Parlament hier 
das alles verzögert hat. Wir haben das während der Parlaments
sitzung gemacht, so daß wir die Debatten nicht mehr zu verfol
gen brauchten.

Wir haben uns also geeinigt auf folgenden Änderungsantrag, 
über alle Fraktionen hinweg. Es geht um folgenden Zusatz. 
Und zwar fügen wir ein im § 14 Abschnitt 4:

„Der Ministerrat erläßt in Abstimmung mit dem Aus
schuß für Jugend und Sport eine Rechtsverordnung, um 
die Mitwirkung der Jugendhilfe bei Ausbildungs-, Woh- 
nungs- und Rechtsproblemen der Jugendlichen zu re
geln, bis zum 15. 9. 1990.“

Die Begründung: Da die 7. Durchführungsbestimmung der 
Jugendhilfeverordnung vom 23. Juni außer Kraft gesetzt wird 
und das Kinder-, Jugendhilfegesetz der Bundesrepublik erst 
am 1. Jannuar in Kraft tritt, würde in der Übergangszeit nie
mand als Interessenvertreter der betroffenen Jugendlichen 
rechtsverbindlich auftreten können.

Diese Einigung haben wir mit allen Fraktionen getroffen.Ich 
bitte darum, diese Änderung mit in das Gesetz einzubauen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Ich bedanke mich für die Einbringung dieses Änderungsan
trages. Ich glaube, das soll noch ergänzt werden von seiten der 
PDS.

Frau Fache (PDS):
Ich glaube, Sie haben bemerkt, Herr Präsident, daß von der 

Fraktion der PDS ein gleichlautender Antrag zur Drucksache 
Nr. 128 a vorliegt, und Frau Barbe hat ja jetzt schon dargeboten, 
daß wir uns geeinigt haben. Ich möchte das deswegen nicht nä
her erläutern, sondern ebenfalls die Abgeordneten bitten, die
sem Änderungsantrag zuzustimmen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:
Danke schön. Ich darf das noch einmal präzisieren. Nachdem 

es also zwei fast gleichlautende Anträge - einen von der SPD, 
einen von der PDS - gegeben hat, hat man sich im Ausschuß 
zusammengesetzt, und man hat hier einen Konsens gefunden, 
und ich denke, wir können formulieren, es ist ein Antrag aller 
Fraktionen, sinngemäß. Und da es sich hier nur um eine ganz 
geringfügige Einfügung handelt, denke ich, daß man darüber 
verhandeln kann. Und ich würde also sagen: Wer dieser Einfü
gung zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke 
schön. Die Gegenprobe bitte. - Stimmenthaltungen? - Ohne 
Gegenstimme bei einigen Stimmenthaltung ist dieser Einfü
gung und damit dem Änderungsantrag stattgegeben.

Wir kommen damit zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 
in der Drucksache Nr. 128 a. Wer diesem Gesetzesentwurf zu
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Bei 2 Stimmenthaltun
gen ohne Gegenstimme ist dieser Gesetzesentwurf angenom
men. - Ich bedanke mich.

(Vereinzelt Beifall bei der SPD)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 18 auf:
Beschlußempfehlung des Ausschusses für Jugend und 
Sport
betreffend Rechtsvorschriften 
für Normal- und Spezialkinderheime 
sowie Jugendwerkhöfe und Durchgangsheime 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 129 a)

Ich bitte den Vertreter des Ausschusses für Jugend und 
Sport, Herrn Abgeordneten Frank Dietrich, das Wort zur Be
gründung zu nehmen.
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